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Minder-Einkommen im Krankheitsfall

Im Krankheitsfall zahlt der Arbeitgeber nur sechs Wochen das volle Gehalt weiter. 

Danach zahlt die Krankenversicherung nur noch einen bestimmten Prozentsatz des 

Netto-Einkommens. Es entsteht eine Differenz: Das Minder-Einkommen.

* Monatliches Krankengeld: 90 % aus letztem Netto-Einkommen abzüglich 13,85 % anteilige Sozialversicherungsbeiträge

** Krankengeld-Höchstbetrag: 70 % aus 3.562,50 € (Beitragsbemessungsgrenze) abzüglich 13,85 % anteilige Sozialversicherungsbeiträge
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